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I. Teil 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

 

§ 1 

Vertragsschließende 

 

Der Kollektivvertrag wird abgeschlossen zwischen dem Österreichischen Raiff-

eisenverband, 1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1 sowie der Raiffei-

sen Ware Austria AG, 2100 Korneuburg, Raiffeisenstr. 1 einerseits und dem Ös-

terreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft GPA, Wirtschaftsbereich 

Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Genuss, 1030 Wien, Alfred-Dallinger-Pl. 1, 

sowie dem O.Ö. Land- und Forstarbeiterbund, 4040 Linz, Gstöttner-

hofstr.12/4/12, andererseits. 
 

 

§ 2 

Geltungsbereich 

 
Der Kollektivvertrag gilt: 

 

1. Räumlich:  für das Gebiet des Bundeslandes Oberösterreich; 

 

2. Fachlich:  für die der Raiffeisen Ware Austria (RWA) angeschlossenen  

Raiffeisen-Lagerhäuser sowie aus solchen Betrieben hervorgegangene 

Nachfolgeunternehmen egal welcher Rechtsform;   

 

3. Persönlich: für alle Angestellten und Lehrlinge, 

 mit Ausnahme von nicht regelmäßig beschäftigten 

 oder in Stundenlohn stehenden Dienstnehmern, sowie 

 Volontären und Ferialpraktikanten. 

 

 

§ 3 

Geltungsbeginn und Geltungsdauer 
 

Dieser Vertrag tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft und gliedert sich in zwei Teile: 

 

I. Teil: Allgemeine Bestimmungen (arbeitsrechtlicher Teil), 

 

II. Teil: Gehaltsordnung (lohnrechtlicher Teil) 

 

Der erste Teil "Allgemeine Bestimmungen" ist auf ein Jahr unkündbar. Nach Ablauf dieser Zeit 

beträgt die Kündigungsfrist drei Monate zum Halbjahres- oder Jahresschluss. 

 

Der zweite Teil des Vertrages "Gehaltsordnung" kann ab Geltungsbeginn unter Einhaltung ei-

ner dreimonatigen Kündigungsfrist zu jedem Halbjahresschluss nur mittels eingeschriebenen 

Briefes von jedem vertragsschließenden Teil gekündigt werden. Innerhalb der Kündigungsfrist 

sind Verhandlungen wegen Abschlusses einer Gehaltsordnung aufzunehmen. 
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§ 3 a 

Gleichbehandlung 

 
Im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis darf niemand aufgrund seines Geschlechts 

unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden. Diskriminierung ist jede benachteiligende Dif-

ferenzierung, die ohne sachliche Rechtfertigung vorgenommen wird. 

Alle geschlechtsspezifischen Begriffe gelten für beide Geschlechter. 

 

 

§ 4 

Anstellung 
 

1. Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat über den künftigen Bedarf an Arbeitnehmern und 

die im Zusammenhang damit in Aussicht genommenen personellen Maßnahmen rechtzei-

tig zu unterrichten. 

 

2. Dem Angestellten ist bei Beginn des Dienstverhältnisses seine Einreihung in die nach der 

Gehaltsordnung des Vertrages festgesetzten Gehaltsstufen schriftlich mitzuteilen. Bei In-

krafttreten des Kollektivvertrages sind Einstufungen, soweit sie sich aus Änderungen der 

Gehaltsgruppen ergeben, vorzunehmen. Die Einreihung der Angestellten in die Gehaltsstu-

fen ist durch den Dienstgeber nach Anhörung des Betriebsrates vorzunehmen. Allen 

Dienstnehmern ist diese Einstufung schriftlich durch die Dienstzettel mitzuteilen. 

 

3. Fälligkeit der Gehälter: 

Die Gehälter und die Lehrlingsentschädigungen sind an jedem Monatsletzten fällig. 

 

 

§ 5 

Arbeitszeit 
 

1. Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt 38,5 Stunden. In der Normalarbeitszeit sind 

Pausen, welcher Art auch immer, nicht einzurechnen. 

 

2. Die wöchentliche Normalarbeitszeit kann in einzelnen Wochen eines Zeitraumes von 26 

Wochen bis zu 43 Stunden ausgedehnt bzw. bis zu 34 Stunden reduziert werden, wenn in-

nerhalb dieses Durchrechnungszeitraums die wöchentliche Normalarbeitszeit 38,5 Stunden 

nicht überschritten wird. Die Festlegung des 26-Wochen-Zeitraums bleibt der Geschäftsfüh-

rung im Einvernehmen mit dem Betriebsrat vorbehalten. 

Wurde keine anderslautende Vereinbarung getroffen, so gilt für die Berechnung: 

 

Durchrechnungszeitraum 1 ..........................................01.01. - 30.06. 

Durchrechnungszeitraum 2 ..........................................01.07. - 31.12. 

 

3. Die Einteilung der täglichen Arbeitszeit bleibt in Anpassung an die örtlichen Verhältnisse 

der Geschäftsführung im Einvernehmen mit dem Betriebsrat vorbehalten. 

Die wöchentliche Normalarbeitszeit im Durchrechnungszeitraum ist im Vorhinein zu verein-

baren. Änderungen, die sich aus den jeweiligen Betriebserfordernissen oder aus der Be-

dachtnahme auf die Interessen der Arbeitnehmer ergeben, sind rechtzeitig vorher zu ver-

einbaren. 

Dabei können Verschiebungen der Arbeitszeit im Winter zugunsten des Sommers oder in 

der Anzahl der Arbeitstage z. B. aufgrund saisonbedingter und/oder wirtschaftlicher Not-

wendigkeiten während des Jahres vorgenommen werden. 
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4. Sollte ein Angestellter laufend an Samstagen Dienst verrichten und kein anderer Halbtag 

während der Arbeitswoche dienstfrei sein, dann sollte für jeden Dienst an einem Samstag 

kurzfristig eine zusammenhängende Freizeit gewährt werden. 

 

5. Der zur Erreichung dieser durchschnittlichen Arbeitszeit im Durchrechnungszeitraum erfor-

derliche Zeitausgleich ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Betriebserfordernisse und 

unter Bedachtnahme auf die Interessen der Arbeitnehmer zu gewähren. 

 

§ 5 a 

Beschäftigung von Angestellten an Samstagen nach 13:00 Uhr 
 

Für das Arbeiten an Samstagen nach 13 Uhr in Bau- und Gartenmärkten während der regulären 

Öffnungszeiten innerhalb der Normalarbeitszeit werden folgende Regelungen getroffen: 

 

1.  Grundsätzlich sollen die Angestellten und zugeordnete Mitarbeiter: innen  

nur an 2 Samstagen innerhalb von 4 Wochen beschäftigt werden. 

 

2. Für die Tätigkeit an Samstagen ab 13 Uhr gebührt eine Zeitgutschrift in Höhe von  

30% (18 Minuten) pro Stunde. 

 

3. Kann das Zeitguthaben nicht innerhalb des jeweils gültigen Durchrechnungszeitraumes kon-

sumiert werden, gebührt an Stelle der Zeitgutschrift ein finanzieller Zuschlag von 30% pro 

Normalstunde. Der Divisor für die Berechnung beträgt 1/167. Dieser Zuschlag gebührt auch 

dann, wenn das Zeitguthaben wegen Beendigung des Dienstverhältnisses nicht konsumiert 

werden kann. 

 

 

§ 6 

Ruhetage 

 

Als Ruhetage gelten sämtliche Sonntage sowie die gesetzlichen Feiertage, das sind derzeit:  

1. Jänner, 6. Jänner, Ostermontag, 1. Mai, Christi-Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 

15. August, 26. Oktober, 1. November, 8. Dezember, 25. und 26. Dezember. 

 

Darüber hinaus wird dienstfrei gewährt am 24. und 31. Dezember. 

 

 

§ 7 

Mehrarbeit und Überstunden 
 

1. Arbeitsleistung im Ausmaß der Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit (bei bisher 40 

Stunden Normalarbeitszeit) von 1,5 Stunden pro Woche ist Mehrarbeit. Diese Mehrarbeit 

(von 38,5 bis einschließlich 40 Stunden) ist zuschlagsfrei zu behandeln und wird auf das er-

laubte Überstundenausmaß nicht angerechnet. Dieser Grundsatz gilt auch bei anderer 

Verteilung der Normalarbeitszeit mit der Maßgabe, dass jeweils 1,5 Stunden pro Woche 

über die sich aus der anderen Verteilung der Normalarbeitszeit ergebenden jeweiligen 

wöchentlichen Arbeitszeit als Mehrarbeit gelten. Durch Mehrarbeit darf eine Wochenar-

beitszeit von 43 Stunden nicht überschritten werden. 

 

2. Zur Berechnung der Vergütung für Mehrarbeit ist das Bruttomonatsgehalt durch 167 zu tei-

len. Anstelle der Bezahlung von Mehrarbeit kann eine Abgeltung derselben durch Zeitaus-

gleich im Ausmaß von 1:1 innerhalb des DRZ vereinbart werden. 

 

3. Als Überstunde gilt jede Arbeitsstunde, durch die das Ausmaß der jeweils festgelegten täg-

lichen Arbeitszeit einschließlich allfälliger Mehrarbeit überschritten wird, sofern die Über-

stundenleistung angeordnet oder nachträglich genehmigt wurde. 
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4. Bei anderer Verteilung der Normalarbeitszeit liegen Überstunden erst dann vor, wenn die 

aufgrund der anderen Verteilung der Normalarbeitszeit auf die einzelnen Wochen jeweils 

vereinbarte tägliche Arbeitszeit einschließlich der Mehrarbeit überschritten wird. 

 

5. Bei Teilzeitbeschäftigten liegen Überstunden erst vor, wenn das Ausmaß der für die Vollzeit 

Beschäftigten festgesetzten täglichen Arbeitszeit oder eine wöchentliche Arbeitszeit von 

40 Stunden überschritten wird. 

 

6. Beide Kollektivvertragsteile erklären die Leistung von Überstunden als unerwünscht und ver-

pflichten sich, alles Zweckdienliche vorzukehren, um Überstunden zu vermeiden. Im Allge-

meinen soll durch die Leistung von Überstunden die wöchentliche Arbeitszeit einschließlich 

allfälliger Mehrarbeit um nicht mehr als 10 Stunden überschritten werden. Für die Festset-

zung allfällig höherer Überstundenleistungen ist der Betriebsrat zu hören. 

 

7. Die Basis für die Überstundenberechnung beträgt 1/167. 

 

8. Der Überstundenzuschlag beträgt 50 %. Für Überstunden an Sonn- und Feiertagen und 

Nachtstunden (19-5 Uhr) beträgt der Überstundenzuschlag 100 % auf den Normalstunden-

lohn. Für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen bis zu 8 Stunden 100 %, darüber hinaus 150 % 

jenes Gehaltes, der für die normale Arbeitszeit vereinbart wurde. 

 

9. Überstunden bis zur maximalen Flexibilisierungshöhe von 43 Wochenstunden gemäß § 5, 

Abs. 2 können nach Vereinbarung zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer innerhalb des 

Durchrechnungszeitraumes im Verhältnis 1:1 durch Freizeit abgegolten werden, widrigen-

falls sie als Überstunden mit dem entsprechenden Zuschlag zu bezahlen sind. 

 

10. Überstunden, die über die maximale Flexibilisierungshöhe von 43 Wochenstunden gemäß 

§ 5, Abs. 2 hinausgehen, sind nach Vereinbarung zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer 

im Verhältnis 1:1,5 durch Freizeit abzugelten oder durch Bezahlung mit dem entsprechen-

den Zuschlag bis zum Monatsletzten des Folgemonats zu vergüten. 

 

11. Besteht nach Beendigung des Durchrechnungszeitraumes ein Stundenüberhang, so sind 

diese Stunden innerhalb eines Zeitraumes von weiteren 2 Monaten nach Vereinbarung 

zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer im Verhältnis 1:1 durch Freizeit oder durch Bezah-

lung mit dem entsprechenden Zuschlag abzugelten.  

 

12. Die innerhalb des Durchrechnungszeitraumes konsumierte Freizeit wird zuerst auf die Mehr-

arbeitsstunden und erst anschließend auf allfällige Überstunden angerechnet. 

 

 

§ 8 

Urlaub 
 

1. Soweit in den nächsten Absätzen nichts anderes bestimmt ist, gilt für den Urlaub ge-

mäß    § 17 Angestelltengesetz das Bundesgesetz, BGBl. Nr. 390/76 betreffend Verein-

heitlichung des Urlaubsrechtes. 

 

2. Das Urlaubsausmaß richtet sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen und beträgt 30 Werktage (= 5 Wochen) bei einer Dienstzeit bis zu 25 Jahren,  

36 Werktage (= 6 Wochen) bei einer Dienstzeit ab Vollendung des 25. Jahres. 

 

Unter Werktagen sind die Wochentage von Montag bis einschließlich Samstag, mit 

Ausnahme der in diesen Zeitraum fallenden, gesetzlichen Feiertage zu verstehen. Dies 

gilt unabhängig davon, ob an diesen Werktagen aufgrund der betrieblichen Arbeits-

zeiteinteilung gearbeitet wird oder nicht. Daher bleibt auch bei der 5-Tage-Woche 

der arbeitsfreie Samstag grundsätzlich ein Werktag und zählt auf den Urlaub mit. 
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Andererseits erfolgt dann keine Anrechnung auf den Urlaub, wenn auf diesen Sams-

tag ein Feiertag fällt. 

 

3. Krankenurlaub und Kuraufenthalte werden auf den Erholungsurlaub nicht angerech-

net, sofern die Aufnahme in ein Heim eines Sozialversicherungsträgers erfolgt oder 

geldliche Zuschüsse durch einen Sozialversicherungsträger geleistet werden. 

 

4. Behinderten im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes gebührt ein zusätzlicher Ur-

laub von 3 Werktagen. 

 

5. Folgende Vordienstzeiten, inklusive der in diesen Unternehmen seinerzeit gesetzlich 

anzuerkennenden Vordienstzeiten, sind jedenfalls anzurechnen: 

 

• Dienstzeiten in Unternehmen aus Mehrheitsbeteiligungen der jeweiligen Lager-

hausgenossenschaft sowie 

 

• Dienstzeiten in der Lagerhaus Bau-Service eGen & Co KG sowie der Lagerhaus 

Bau-Service eGen, sofern die Tätigkeit des Mitarbeiters im anrechnungsrele-

vanten Zeitraum für die der jeweiligen Lagerhausgenossenschaft zugeordne-

ten Kostenstelle erfolgte. 

 

Punkt 5. gilt für Neueintritte ab 01.01.2017. 

 

6. Bei einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung (43/34 Stunden) wird der Urlaub in Stunden 

um- und abgerechnet, damit der Urlaub einem durchschnittlichen Arbeitszeitverlauf 

entspricht. 

 

7. Bei akkordähnlichen oder sonstigen leistungsbezogenen Prämien oder Entgelten ist 

das Urlaubsentgelt nach dem Durchschnitt der letzten 13 voll gearbeiteten Wochen 

unter Ausscheidung nur ausnahmsweise geleisteter Arbeiten zu berechnen. 

 

8. Alle am 02.01.2025 im Personalstand befindlichen Mitarbeiter/innen erhalten einmalig 

für 2025 einen Urlaubstag. Mitarbeiter/innen die 2025 aus der Karenz zurückkehren er-

halten ebenfalls einen Urlaubstag. 

 

§ 9 

Pflegefreistellung 

 
 

Ist der/die Dienstnehmer/in nach Antritt des Dienstverhältnisses an der Dienstleistung  

 

a) wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten na-

hen Angehörigen oder 

 

b) wegen der notwendigen Betreuung seines/ihres Kindes (Wahl- oder Pflegekindes) infolge 

eines Ausfalls einer Person, die das Kind ständig betreut hat, durch ein unvorhersehbares 

und unabwendbares Ereignis (i.S. § 15b Abs. 2 Z. 1 bis 4 MSchG)  

 

nachweislich verhindert, so hat er/sie Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts bis zum 

Höchstausmaß seiner/ihrer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit innerhalb eines Dienst-

jahres. Als nahe Angehörige im Sinne dieses Bundesgesetzes sind der/die Ehegatte 

/in und Personen anzusehen, die mit dem/der Dienstnehmer/in in gerader Linie verwandt 

sind, ferner Wahl- und Pflegekinder sowie die Person, mit der der/die Dienstnehmer/in in 

einer Lebensgemeinschaft lebt. 
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§ 10 

Fortzahlung des Gehaltes bei Dienstverhinderung  
 

1. Bei angezeigtem und nachträglich nachgewiesenem Eintritt nachstehender Angelegen-

heiten besteht Anspruch auf Fortzahlung des Gehaltes in folgenden Fällen: 

 

a) bei eigener Eheschließung 2 Arbeitstage 

b) bei Tod des Ehegatten 

oder Tod des Lebenspartners 3 Arbeitstage 

c) bei Teilnahme an der Eheschließung 

der Kinder, Geschwister und Eltern als auch 

der Adoptiv-, Zieh- und Stiefkinder bzw. -eltern 1 Arbeitstag 

d) bei Niederkunft der Frau 2 Arbeitstage 

e) bei Tod der Eltern, Schwiegereltern und Kinder als auch 

der Adoptiv-/ Zieh- und Stiefeltern bzw. -kinder 1 Arbeitstag 

bei Todesfall außerhalb des Bundeslandes 2 Arbeitstage 

f) zur Teilnahme an der Beerdigung 

der unter b) und e) genannten Angehörigen,  

sowie der Geschwister und Großeltern 1 Arbeitstag 

g) bei Wohnungswechsel die notwendige Zeit, höchstens  

jedoch 1 Arbeitstag innerhalb eines Jahres; 

h) für die Zeit notwendiger ärztlicher und zahnärztlicher 

Behandlung, sofern eine kassenärztliche Bescheinigung 

vorgewiesen wird; 

i) für die Zeit behördlicher Vorladungen, die Ausübung 

öffentlicher Ämter oder Funktionen in der Berufsvertretung; 

j) nach Verbrauch des Pflegefreistellungsanspruches 

gem. § 9 für die notwendige Pflege des im gemein- 

samen Haushalt lebenden erkrankten Kindes (Wahl-   

oder Pflegekindes), welches das zwölfte Lebensjahr  

noch nicht überschritten hat nach Bedarf; jedoch    maximal bis zum Höchstausmaß 

 einer weiteren regelmäßigen 

 wöchentlichen Arbeitszeit  

 innerhalb eines Arbeitsjahres 

 

2. Ist der Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Entfall der Dienstleistung aus einem der in § 9 

und § 10 lit. j) genannten Dienstverhinderungsgründe erschöpft, kann zu einem in § 10 lit. j) 

genannten Zweck Urlaub ohne vorherige Vereinbarung mit dem Dienstgeber angetreten 

werden. 

 

3. Ist ein Dienstnehmer nach Antritt des Dienstverhältnisses durch Krankheit oder Unglücksfall 

an der Leistung seiner Dienste verhindert, ohne dass er die Verhinderung vorsätzlich oder 

durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er seinen Anspruch auf das Entgelt 

bis zur Dauer von sechs Wochen. Der Anspruch auf das Entgelt beträgt, wenn das Dienst-

verhältnis ein Jahr gedauert hat, jedenfalls acht Wochen; es erhöht sich auf die Dauer von 

zehn Wochen, wenn es 15 Jahre, und auf 12 Wochen, wenn es 25 Jahre ununterbrochen 

gedauert hat. Durch je weitere vier Wochen behält der Dienstnehmer den Anspruch auf 

das halbe Entgelt. 

 

4. Bei wiederholter Dienstverhinderung durch Krankheit (Unglücksfall) innerhalb eines Arbeits-

jahres besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nur insoweit, als die Dauer des An-

spruches gemäß Abs. 3 noch nicht erschöpft ist. 
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§ 11 

Remunerationen 
 

1. Die Angestellten erhalten jährlich eine Urlaubs- und eine Weihnachtsremuneration in der 

Höhe eines Bruttomonatsgehaltes. 

 

2. Die Urlaubsremuneration gelangt am 31. Mai und die Weihnachtsremuneration am         

31. Oktober für das entsprechende Kalenderjahr zur Auszahlung. 

Alternativ kann im Einvernehmen die Urlaubs- und Weihnachtsremuneration in vier glei-

chen Teilen am 31.3., am 30.6., am 31.8., und 30.11. ausgezahlt werden. 

 

3. Den während eines Kalenderjahres eintretenden Angestellten und Lehrlingen gebührt le-

diglich der aliquote Teil der Urlaubs- und Weihnachtsremuneration. Den während des Ka-

lenderjahres ausscheidenden Angestellten und Lehrlingen gebührt ebenfalls nur der ali-

quote Teil der Urlaubs- und Weihnachtsremuneration, und zwar berechnet nach dem letz-

ten Bruttomonatsgehalt bzw. der letzten Lehrlingsentschädigung. 

 

Wenn ein Angestellter oder Lehrling nach Erhalt der für das laufende Kalenderjahr gebüh-

renden Urlaubs- und Weihnachtsremuneration sein Dienstverhältnis selbst aufkündigt, aus 

seinem Dienstverhältnis ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt oder aus Verschulden ent-

lassen wird, muss er sich die im laufenden Kalenderjahr anteilsmäßig zu viel bezogene Ur-

laubs- und Weihnachtsremuneration auf seine, ihm aus dem Dienstverhältnis zustehenden 

Ansprüche (insbesondere Restgehalt) in Anrechnung bringen lassen. 

 

4. Bei teilzeitbeschäftigten Dienstnehmern mit unterschiedlichem Ausmaß der Teilzeitbeschäf-

tigung berechnet sich die Weihnachts- und die Urlaubsremuneration nach dem Durch-

schnitt der letzten 13 Wochen vor der Fälligkeit. 

 

 

§ 12 

Jubiläumsgeld 
 

1. Bei einer ununterbrochenen Dienstzeit von 15 Jahren in ein- und derselben Lagerhausge-

nossenschaft steht dem Dienstnehmer ein freier Tag unter Fortzahlung des Entgeltes zu. 

 

2. Bei einer ununterbrochenen Dienstzeit von 25 Jahren in ein- und derselben Lagerhausge-

nossenschaft steht dem Dienstnehmer ein Jubiläumsgeld im Ausmaß von zwei Monatsge-

hältern zu. 

 

3. Bei einer solchen von 35 Dienstjahren steht dem Dienstnehmer ein Jubiläumsgeld im Aus-

maß von drei Monatsgehältern zu. 

 

4. Bei Berechnung der Dienstzeit werden sowohl die Zeiten als Angestellter, Arbeiter oder 

Lehrling in der Genossenschaft berücksichtigt. 

 

5. Der Dienstnehmer erhält an seinem Ehrentag unter Fortzahlung seines Entgeltes eine 

Dienstfreistellung. 
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§ 13 

Abfertigung 
 

1. Hinsichtlich der Abfertigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Hat ein Angestellten-

verhältnis im Zeitpunkt seiner Beendigung ununterbrochen eine bestimmte Zeit hindurch 

bestanden, gebührt dem Dienstnehmer eine Abfertigung. Diese beträgt: 

 

• nach 3 Dienstjahren:   das Zweifache des monatlichen Entgeltes, 

• nach 5 Dienstjahren:   das Dreifache des monatlichen Entgeltes, 

• nach 10 Dienstjahren:   das Vierfache des monatlichen Entgeltes, 

• nach 15 Dienstjahren:   das Sechsfache des monatlichen Entgeltes, 

• nach 20 Dienstjahren:   das Neunfache des monatlichen Entgeltes, 

• nach 25 Dienstjahren:   das Zwölffache des monatlichen Entgeltes. 

 

2. Bei Kündigung durch den Dienstnehmer infolge Erreichung der Altersgrenze (einschließlich 

der Frühpension) sowie bei Zuerkennung einer Invaliditätspension oder Berufsunfähigkeits-

pension gebührt ebenfalls die Abfertigung im selben Ausmaß. 

 

3. Dienstjahre, die ein Dienstnehmer bei einer OÖ. Lagerhausgenossenschaft zurückgelegt 

hat, werden bei Berechnung der Abfertigung voll berücksichtigt, soweit nicht für diese 

Jahre bereits eine Abfertigung bezahlt wurde. 

 

Die von Geschäftsführern einer OÖ. Lagerhausgenossenschaft zugebrachten Dienstzeiten 

sowie die von dieser angerechneten Vordienstzeiten werden bei der Berechnung der Ab-

fertigung berücksichtigt, soweit nicht für diese Jahre bereits eine Abfertigung bezahlt 

wurde. Die Dienstzeiten werden nicht berücksichtigt, wenn das Dienstverhältnis durch 

Dienstnehmerkündigung, vorzeitigen unberechtigten Austritt oder Entlassung aus eigenem 

Verschulden beendet wurde. 

 

4. Weiblichen Angestellten gebührt – sofern das Dienstverhältnis ununterbrochen 5 Jahre ge-

dauert hat – die Hälfte der gesetzlichen Abfertigung, höchstens jedoch das Dreifache des 

monatlichen Entgeltes, wenn sie  

 

a) nach der Geburt eines lebenden Kindes innerhalb der Schutzfrist  

 

oder  

 

b) nach der Annahme eines Kindes, welches das 2. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

an Kindes statt oder nach Übernahme eines solchen Kindes in unentgeltliche Pflege, inner-

halb von 8 Wochen ihren vorzeitigen Austritt aus dem Arbeitsverhältnis erklären. 

Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes (nach dem MSchG oder LAG) ist der Austritt 

spätestens 3 Monate vor Ende des Karenzurlaubes zu erklären. Die vorstehende Regelung 

gilt auch für männliche Angestellte, sofern sie einen Karenzurlaub nach dem EKUG oder 

gleichartigen österr. Rechtsvorschriften in Anspruch nehmen oder ihren vorzeitigen Austritt 

aus dem Arbeitsverhältnis spätestens 3 Monate vor Ende des Karenzurlaubes erklären. 

 

5. Wird das Dienstverhältnis durch den Tod des Dienstnehmers aufgelöst, so wird die volle Ab-

fertigung gewährt. Sie gebührt den gesetzlichen Erben.  

 

6. Die Abfertigung wird, soweit sie den Betrag des dreifachen Monatsentgeltes nicht über-

steigt, 120 Tage nach Beendigung des Dienstverhältnisses fällig. Der Rest kann vom Zeit-

punkt der Fälligkeit an in monatlichen, im Voraus zahlbaren Teilbeträgen abgestattet wer-

den. 
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§ 14 

Zusammenrechnung von Dienstzeiten 
 

1. Zur Berechnung von Ansprüchen, die sich nach der Dauer des Dienstverhältnisses richten 

(z. B. Urlaubsausmaß, Krankenentgelt, Kündigungsfristen, Jubiläumsgeld), werden für nicht 

ununterbrochen beschäftigte Dienstnehmer die Arbeitszeiten zusammengezählt. Zusam-

menzuzählen sind nur die in ein und demselben Betrieb geleisteten Arbeitszeiten, die nicht 

durch andere Dienstverhältnisse unterbrochen sind, außer es handelt sich um Vordienstzei-

ten gem. Punkt 3. Die Zusammenzählung gilt nicht für Dienstnehmer, deren Arbeitsverhält-

nis vor einer Unterbrechung durch eine verschuldete Entlassung im Sinne des § 27 AngG., 

durch vorzeitigen Austritt ohne wichtigen Grund, sowie durch Kündigung seitens des 

Dienstnehmers endet. 

 

2. Dienstverhältnisse, die während einer Arbeitslosigkeit eingegangen wurden, zählen nicht 

als Unterbrechung, wenn der Dienstnehmer bei Arbeitsbeginn selbst oder über Aufforde-

rung durch den Dienstgeber nach ordnungsgemäßer Lösung des eingegangenen Dienst-

verhältnisses in den Betrieb zurückkehrt und die Unterbrechung des Dienstverhältnisses 

nicht länger als ein Jahr gedauert hat. 

 

3. Folgende Vordienstzeiten sind für Neueintritte ab 01.01.2013 jedenfalls anzurechnen: 

 

• Dienstzeiten in Unternehmen aus Mehrheitsbeteiligungen der jeweiligen Lagerhausge-

nossenschaft sowie 

• Dienstzeiten in der Lagerhaus Bau-Service eGen & Co KG sowie der Lagerhaus Bau-

Service eGen, sofern die Tätigkeit des Mitarbeiters im anrechnungsrelevanten Zeit-

raum für die der jeweiligen Lagerhausgenossenschaft zugeordneten Kostenstelle er-

folgte. 

 

§ 14 a 

Karenzurlaub 

 
1. Die Dauer des Elternkarenzurlaubes kann einvernehmlich der Bezugsdauer des Kinderbe-

treuungsgeldes angepasst werden. 

 

2. Bei der erstmaligen Inanspruchnahme des Karenzurlaubes für Geburten nach dem 

1.1.2012 werden Karenzzeiten im Ausmaß von höchstens 10 Monaten für die Vorrückung 

angerechnet. Diese Höchstgrenze gilt auch für Karenz nach Mehrlingsgeburten. Liegt ne-

ben einer Karenz gleichzeitig ein Dienstverhältnis vor, so wird für die Anrechnung die für 

den Arbeitnehmer günstigere Variante in Anwendung gebracht. 

 

3. Karenzurlaube nach dem MSchG und VKG, die ab dem 1.1.2019 oder danach beginnen, 

werden für die Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krank-

heitsfall (Unglücksfall), das Urlaubsausmaß, das Jubiläumsgeld sowie für Vorrückungen im 

Höchstausmaß von 24 Monaten angerechnet. 

 

4. Zeiten der Sterbebegleitung für nahe Angehörige oder Begleitung von schwersterkrankten 

Kindern nach den §§ 14 a und 14 b AVRAG, die ab dem 1.1.2019 oder danach beginnen, 

werden für die Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krank-

heitsfall (Unglücksfall) und das Urlaubsausmaß, die Vorrückungen sowie das Jubiläumsgeld 

bis zum im Höchstausmaß von jeweils im gesetzlich zulässigen Höchstausmaß angerechnet. 

 

5. Bei einer Verlängerung des Karenzurlaubes von 24 auf 30 Monate wird auch der Kündi-

gungsschutz in diesem Ausmaß verlängert, wenn diese Verlängerung mindestens sechs 

Monate vor Ablauf der gesetzlichen Karenz dem Dienstgeber schriftlich bekannt gegeben 

wird. 
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§ 15 

Schlichtung von Streitfällen 
 

Vor Anrufung der Arbeits- und Sozialgerichte bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag, sowie hin-

sichtlich des Kündigungsschutzes gem. § 14a, sind die vertragsschließenden Parteien zur 

Schlichtung der Streitigkeiten aufzufordern. Zu diesem Schlichtungsgespräch ist neben den 

Streitteilen je ein Vertreter der vertragsschließenden Parteien beizuziehen. 

 

 

§ 16 

Begünstigungsklausel 
 

Kein Dienstnehmer darf durch diesen Kollektivvertrag in seinen Bezügen verkürzt werden. 

Günstigere Rechte, die in Einzelverträgen enthalten sind, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttre-

tens dieses Kollektivvertrages in Geltung stehen, bleiben gewahrt. Es sei denn, dass ausdrück-

lich eine andere Regelung im Vertrag getroffen wurde. 

 

 

§ 17 

Berechnungsgrundlage für Provisionsvertreter 
 

1. Provisionsvertreter erhalten bei einer Dienstzugehörigkeit: 

 

bis zu 10 Jahren ein Fixum von:  1.439,00 € 

über 10 Jahre ein Fixum von: 1.564,00 € 

  

14-mal jährlich ausbezahlt. 

 

2. Provisionsvertreter mit Eintritt ab 01.01.2025 erhalten ein garantiertes Mindestentgelt *) von: 

 

bis zu 10 Jahren: 2.018,00 € 

über 10 Jahre: 2.145,00 € 

 

14-mal jährlich ausbezahlt. 

 

3. Die Fälligkeit des 13. und 14. Bezuges richtet sich nach § 11 des Kollektivvertrages. Als Be-

rechnungsgrundlage für die Abfertigung, die Kündigungsentschädigung, das Urlaubsgeld, 

im Krankheitsfalle und Jubiläumsgeld wird neben dem Fixum der monatliche Durchschnitt 

der fällig gewordenen Provisionen in den letzten 12 Monaten ermittelt und zum Fixum hin-

zugerechnet. Für Provisionsvertreter mit Eintritt ab 1.1.2020 gebührt mindestens das garan-

tierte Mindestentgelt. 

 

4. Provisionsvertreter erhalten für die angeordnete Teilnahme bei Messen ein Taggeld ent-

sprechend § 21.  

 
*) Das garantierte Mindestentgelt setzt sich aus Fixum und weiteren Gehaltsbestandteilen zusammen. 
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II. Teil 
 

Gehaltsordnung 
 

§ 18 

Entlohnung 
 

Die Entlohnung erfolgt nach Verwendungskategorien. Die angegebenen Gehälter sind An-

fangsgehälter. 

 

Kat. 1 Angestellte ohne fachspezifische Ausbildung 

            Angestellte mit einfacher Tätigkeit 

 z.B. Telefonisten, Regalbetreuer, Bürohilfskräfte 2.063,00 € 

  

Kat. 2 Angestellte mit fachspezifischer Berufsausbildung 

 z.B. Marktverkäufer/Verkäufer, Kassiere, Floristen,  

 Mitarbeiter in der Buchhaltung sowie Lohn-, Gehalts- 

 und Werkstättenverrechnung mit einfachen Tätigkeiten; 

alle Dienstnehmer in der Verwendungskategorie 1  

nach mindestens 3-jähriger Tätigkeit im Betrieb 2.096,00 € 

 

Kat. 3 Angestellte mit Fachkenntnissen und qualifizierter Tätigkeit 

 z.B. Lohn-, Gehalts- und Werkstättenverrechner, Silomeister, 

 Magazineure, Lagerleiter,  

 Marktleiter und Filialleiter in Ausbildung  2.318,00 € 

 

Kat. 4 Angestellte mit besonders qualifizierter Tätigkeit 

 z.B. Markt- und Filialleiter mit einem Jahresumsatz 

 bis 1 Million Euro (ohne Tankstellenumsätze), 

Baustoff- und Maschinenverkäufer, 

 Holzeinkäufer (ohne Provision und Prämie), 

 leitende Werkstättenverrechner  2.444,00 € 
 

Kat. 5 Qualifizierte Angestellte mit besonderen Fachkenntnissen 

 z.B. Markt- und Filialleiter mit einem Jahresumsatz 

 bis 2 Millionen Euro (ohne Tankstellenumsätze),  

 Werkstättenmeister als Leiter, Buchhalter für Finanz-, 

 Waren- oder Kontokorrentbuchhaltung, Leiter der Lohn- 

 und Gehaltsverrechnung, EDV-Hauptverantwortlicher 2.586,00 € 

 

Kat. 6 Angestellte mit selbstständig verantwortlichem Aufgabenbereich 

 z.B. Markt- und Filialleiter mit einem Jahresumsatz 

 über 2 Millionen Euro (ohne Tankstellenumsätze), Disponenten, 

 verantwortlicher Bilanzbuchhalter, Spartenleiter, 

 Werkstättenmeister als Leiter 2.711,00 € 

 

Kat. 7 Angestellte in leitender Position  

 z.B. Leiter des Rechnungswesens,  

 ernannte Geschäftsführerstellvertreter  2.951,00 € 

 

Kat. 8 Geschäftsführer                                                          (gesonderte Vereinbarung) 
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Bei der Einstufung sind auch die Naturalleistungen nach den amtlichen Sätzen für die Berech-

nung des Sozialversicherungsbeitrages zu berücksichtigen (Dienstwohnung, freie Beleuch-

tung, freie Beheizung). 

 

 

§ 19 

Gehaltstafel 

 
Das kollektivvertragliche Gehalt erhöht sich gemäß Gehaltstafel in Anlage 1. 

 

Die bestehenden Überzahlungen der kollektivvertraglichen Gehälter sind in ihrer euro/cent-

mäßigen Höhe gegenüber den ab 1. Jänner erhöhten kollektivvertraglichen Gehältern auf-

recht zu erhalten. 

 

 

§ 20 

Lehrlingseinkommen 
 

Für Lehrlinge im: 

 

1. Lehrjahr 1.001,00 € 

2. Lehrjahr 1.171,00 € 

3. Lehrjahr 1.481,00 € 

Anschlusslehre 1.541,00 € 

 

Nach Abzug der Internatskosten müssen dem Lehrling für den Zeitraum, der der Dauer des In-

ternatsbesuches entspricht, mindestens 100 % des jeweiligen Netto-Lehrlingseinkommen ver-

bleiben. 

 

Integrative Berufsausbildung im Sinne des § 8b BAG: 

Das Lehrlingseinkommen wird bei Verlängerung der Lehrzeit aliquot verlängert; wird z. B. eine 

vierjährige Lehre um zwei Jahre verlängert, steht das Lehrlingseinkommen für das erste Lehr-

jahr 18 Monate lang zu. Danach 18 Monate das Lehrlingseinkommen für das zweite Lehrjahr 

usw. Ergeben sich Teile eines Monates, steht das Lehrlingseinkommen für das ganze Monat zu.  

 

Wird die Verlängerung erst während einer laufenden normalen Lehre vereinbart, bleibt es bei 

dem erreichten Lehrlingseinkommen. Es erhöht sich allerdings nur mit den jährlichen Kollektiv-

vertragsanpassungen oder dann, wenn Anspruch auf das Lehrlingseinkommen eines höheren 

Lehrjahres auch schon bei Verlängerung von Anfang der Lehre an, entstanden wäre. 

 

 

§ 20 a 

Ferialpraktikanten/Ferialangestellte 
 

Ferialpraktikanten mit einer Beschäftigungsdauer bis zu zwei Monaten werden mit dem jewei-

ligen Betrag der Geringfügigkeitsgrenze entlohnt. Ferialpraktikanten mit einer Beschäftigungs-

dauer über 2 Monate erhalten den Betrag, der das Lehrlingseinkommen für das 3. Lehrjahr 

gem. § 20 entspricht. 

 

Ferialangestellte erhalten den Betrag, der der Anschlusslehre gem. § 20 entspricht. 
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§ 21 

Diäten 
 

Für die Dienstleistungen im Genossenschaftsbereich, außerhalb des jeweiligen Dienstberei-

ches des jeweiligen Dienstnehmers erhält dieser in den Kat. 1 und 2 eine Tagesgebühr von  

12,97 € und eine Nächtigungsgebühr von 11,52 €; außerhalb des Genossenschaftsbereiches 

eine Tagesgebühr von 22,69 € und eine Nächtigungsgebühr von 15,18 €. 

 

Die Dienstnehmer in den Kategorien 3 bis 5 im Genossenschaftsbereich, jedoch außerhalb 

des jeweiligen Dienstbereiches eine Tagesgebühr von 15,18 € und eine Nächtigungsgebühr 

von 12,97 €; außerhalb des Genossenschaftsbereiches eine Tagesgebühr von 22,69 € und 

eine Nächtigungsgebühr von 15,18 €. 

 

Die Dienstnehmer in den Kategorien 6 und 7 im Genossenschaftsbereich, jedoch außerhalb 

des jeweiligen Dienstbereiches eine Tagesgebühr von 16,95 € und eine Nächtigungsgebühr 

von 13,86 €; außerhalb des Genossenschaftsbereiches eine Tagesgebühr von 24,01 € und 

eine Nächtigungsgebühr von 18,71 €. 

 

Der Anspruch auf volle Tagesgebühr steht bei einer Abwesenheit von mindestens 6 Stunden 

zu. Unter der Abwesenheit von 6 Stunden gebührt die halbe Tagesgebühr, wenn sie mindes-

tens 4 Stunden gedauert hat. 

Für die angeordneten Dienstfahrten mit dem Privat-PKW wird das jeweils geltende, amtliche 

Kilometergeld für alle Mitarbeiter zur Anwendung gebracht. 

 

Durch eine Betriebsvereinbarung können besserstellende Regelungen hinsichtlich der Diäten 

vereinbart werden. 

 

 

§ 22 

Mankogeld 
 

Jenem Dienstnehmer, der die Kassa am Hauptsitz oder in einer ganztägig geöffneten Filiale 

der Genossenschaft verantwortlich führt, gebührt monatlich eine Kassarisikoentschädigung 

von 25,00 € wenn er sich durch einen Revers verpflichtet, für Kassaabgänge bis zur Höhe einer 

jährlichen Kassarisikoentschädigung aus eigenem aufzukommen. Der Dienstnehmer kann 

aber auf das Mankogeld verzichten, indem er den Revers nicht unterfertigt. 

 

 

§ 23 

Schutzkleidung 

 
Den Arbeitnehmern ist die für ihren persönlichen Schutz notwendige und hierfür geeignete 

Schutzausrüstung vom Arbeitgeber kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn für sie bei der be-

ruflichen Tätigkeit trotz entsprechender anderer Schutzmaßnahmen ein ausreichender Schutz 

des Lebens und der Gesundheit nicht erreicht wird. Die Schutzkleidung bleibt im  

Eigentum des Dienstgebers und darf nur für Arbeiten im und für den Betrieb verwendet wer-

den. Die Schutzkleidung ist insbesondere für Arbeiten bei Kälte und Nässe sowie mit gefährli-

chen chemischen oder organischen Stoffen zur Verfügung zu stellen.  Die Arbeitnehmer sind 

verpflichtet diese Schutzkleidung zu tragen. 

 

  

Mindestgehalt nach Verwendungsjahren 

Gültig ab 1. Jänner 2015 - Berechnung moes 

  

Kategorie   2. J. 4. J. 6. J. 8. J. 10. J.  12. J.  14. J.  16. J.  18. J.  20. J.  22. J. 24. J. 

1 
1.466,75 1.480,02 1.498,90 1.520,84 1.545,85 1.567,80 1.590,76 1.615,26 1.638,22 1.662,21 1.686,20 1.709,16 1.732,13 

2 
1.486,14 1.517,78 1.549,93 1.582,60 1.614,24 1.645,37 1.679,05 1.711,20 1.743,87 1.777,04 1.811,74 1.844,40 1.874,52 

3 
1.658,13 1.688,24 1.720,90 1.753,05 1.786,74 1.821,44 1.855,63 1.887,27 1.921,47 1.957,19 1.991,90 2.026,09 2.059,77 

4 
1.753,05 1.798,98 1.846,45 1.889,32 1.937,29 1.984,24 2.031,70 2.080,70 2.126,63 2.170,52 2.219,00 2.264,93 2.312,91 

5 
1.858,69 1.899,52 1.948,01 1.994,96 2.042,93 2.090,39 2.138,37 2.180,22 2.229,21 2.277,69 2.322,60 2.370,58 2.418,55 

6 
1.952,09 2.019,97 2.085,80 2.150,61 2.211,35 2.278,71 2.342,51 2.408,34 2.475,20 2.541,03 2.607,38 2.670,15 2.738,03 

7 
2.133,26 2.196,04 2.261,87 2.325,66 2.391,50 2.457,34 2.522,15 2.587,47 2.654,33 2.719,14 2.786,00 2.851,84 2.917,16 
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§ 24  

Reinigungszulage 

 

Für den tatsächlichen Zeitraum der Reinigung von Silozellen, Elevatorgruben in Siloanlagen 

und Düngemischanlagen wird dem Arbeitnehmer, der die Reinigung durchführt, ein Zuschlag 

von 1,00 € pro Stunde gewährt. 

 

 

§ 25  

Rufbereitschaften 

 

Rufbereitschaften sind in Betriebsvereinbarungen zu regeln und abzugelten. 

 

 

 



Anlage 1 
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Anlage 2 

 
Kommentar:  
Dienstverträge sind von Dienstnehmer und Dienstgeber zu unterfertigen. Der Dienstzettel gilt nicht als 
Dienstvertrag. 

 
 

*Dienstvertrag / Dienstzettel 

1. Dienstgeber ................................................................................... 

2. Angestellte (Vor- und Zuname): ..................................................... 
 geboren am:  .......................................................... 
 wohnhaft in: ............................................................ 
 Staatsbürgerschaft: ................................................ 
 SVNr.: ..................................................................... 

3. Auf das Dienstverhältnis finden das OÖ Landarbeitsgesetz und der Kollektivvertrag für die Angestell-
ten der Lagerhausgenossenschaften in Oberösterreich in der jeweils geltenden Fassung Anwendung, 
sowie alle zwischen Angestelltenbetriebsräten, gemeinsamen Betriebsrat und Betriebsinhaber/Genos-
senschaft abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen in der für die Angestellten jeweils geltenden Fas-
sung. 
Der Angestellte hat Anspruch auf Ausfolgung einer Kopie aller für ihn geltenden Betriebsvereinbarun-
gen. 

4. Beginn des Dienstverhältnisses: ................................................... 

5. Art des Dienstverhältnisses ........................................................... 
auf unbestimmte Zeit/auf bestimmte Zeit bis zum .............................. 
Das erste Monat wird als Probemonat vereinbart. 

6. Angerechnete Vordienstzeiten ...................................................... 
a) für die Einstufung ..................................................................... 
b) für den Urlaub (inkl. Schulzeiten) ............................................. 
c) für die Abfertigung nach dem Abfertigungssys  m „ l “ ........... 
 

7. Auflösung: Während der Probezeit kann das Dienstverhältnis jederzeit gelöst werden, ansonsten ist 
die Kündigung vom Dienstgeber so auszusprechen, dass die Kündigungsfrist von 6 Wochen jeweils am 
Fünfzehnten oder am Letzten eines Kalendermonats endet. 
Die Kündigungsfrist des Angestellten beträgt ein Monat zum Letzten jedes Monats. 

8. Der gewöhnliche Dienstort: ........................................................... 

9. Dienstverwendung: …                                                                  .. 

10. Einstufung: .................................................................................. 

11. Entgelt 

B u     h l : € ................................. pro Monat 

Überstundenpauschale (p   M n   €                    x jährlich zahlbar) 
damit sind .............................. Überstunden abgegolten. 
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Zulagen 
a) kollektivvertragliche ...................................................................... 
b) freiwillige ........................................................................................ 

Sonderzahlungen 
Die Urlaubsremuneration gelangt am 31. Mai und die Weihnachtsremuneration am 31. Oktober für das 
entsprechende Kalenderjahr zur Auszahlung. 
(Alternativ: Für Dienstnehmer, die ab 01.05. des jeweiligen Jahres eintreten, wird das aliquote Urlaubs-
geld mit dem Dezembergehalt angewiesen.) 

Sonstiges ........................................................................................... 
 
Die Gehälter sind mit jedem Monatsletzten fällig und werden auf ein vom Angestellten bekannt gegebe-
nes inländisches Bankkonto angewiesen. 
 
11. Das Urlaubsausmaß beträgt ................Werktage / Arbeitstage; 

12. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt ............................................... 
      sie wird wie folgt auf die Arbeitstage verteilt ............................... 

13. Sonstige Vereinbarungen: Als Dienstort gelten ferner alle Betriebsstätten des Dienstgebers. 
      ........................................................................................................ 

14. Mitarbeitervorsorgekasse 
      Name und Anschrift der Mitarbeitervorsorgekasse .................... 
      ......................................................................................................... 
 
 
 
………………  , am........................ Dienstzettel übernommen:* 
 
 
 
 

Unterschrift des Dienstgebers Unterschrift des/der Angestellten 

 
 
*Achtung: Bei Ausstellung als Dienstvertrag, sollte an dieser Stelle die nachstehende Formulie-
rung aufgenommen werden: 
Die Vertragsteile fertigen den gegenständlichen Dienstvertrag zum Zeichen ihrer vollinhaltlichen Zustim-
mung mit ihrer Unterschrift. 
Jedenfalls ist der Dienstvertrag von Dienstgeber und Dienstnehmer zu unterfertigen. 

 


